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GE vers iegelt (GRZ 0,8) 1 1 13.893 13.893

GE kleine Grünfläche 4 4 3.473 13.893

GE Dachbegrünung 4 4 13.893 55.571

MI vers iegelt (GRZ 0,6) 1 1 8.948 8.948

MI kleine Grünfläche 4 4 5.966 23.862

SO1 vers iegelt (GRZ 0,6) 1 1 23.665 23.665

SO1 kleine Grünfläche 4 4 15.776 63.106

SO2/SO3 vers iegelt (GRZ 0,8) 1 1 52.024 52.024

SO2/SO3 kleine Grünfläche 4 4 13.006 52.024

SO Dachbegrünung 4 4 26.012 104.048

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte (pfg 2) 8-13-19 13 2.076 26.988

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte (pfg 2) 10-17-27 14 2.076 29.064

WA vers iegelt (GRZ 0,4) 1 1 8.482 8.482

WA Garten 6 6 12.722 76.334

41.22 Feldhecke mittlerer Standorte (pfg 1) 10-17-27 14 317 4.435

60.60 Fettwiese mittlerer Standorte (pfg 1) 13 13 739 9.610

216.537 1.147.393

-100.036

Gesamt Planung Biotope

Gesamt Planung - Gesamt Bestand  

 

Gesamtübersicht Eingriffsermittlung 

Tabelle 3: Gesamtübersicht Eingriffsermittlung 

Eingriffsermittlung Gesamtübersicht

Gesamt -1.625.662

Boden -1.525.626

Schutzgut Eingriffsdefizit in ÖP

Biotope -100.036
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Anhang 4 zum Umweltbericht  
Vorgang 821363, Stand 17.04.2026 

EXTERNE AUSGLEICHSMASSNAHMEN FELDLERCHEN 

„Grünland- und Buntbrachen für Feldlerchen“ 

- Ausgleich von 5 Revieren - 

1 Lage: 

 

Nr. Gemarkung / Gewann Flurstück Eigentümer Maßnahmenfläche 

1 Lauterburg, Lerchental 495 
geplanter Erwerb 
durch    
Gemeinde Essingen 

1.000 m²  

2 Lauterburg, Auchtweg 374 
geplanter Erwerb 
durch    
Gemeinde Essingen 

1.000 m² 

3 ausstehend ausstehend ausstehend ausstehend 

4 ausstehend  ausstehend  ausstehend  ausstehend 

5 ausstehend ausstehend ausstehend ausstehend 

 
Abb. 1: Räumliche Lage der Maßnahmenflächen 1 und 2, Kartendienst der LUBW (2024, unmaßstäblich) 
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2 Allgemein 

 

Vorgaben aus der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung, siehe Anlage 3 zur Begründung: 

Zum Ausgleich der verlorengegangenen fünf Brutreviere müssen fünf kulissenarme Ersatzle-
bensräume dauerhaft im näheren Umfeld mit einer Mindestfläche von jeweils 1.000 m² und ei-
ner Breite von mindestens 20 m angelegt werden.  

Der Ersatzlebensraum kann als Ackerbrache (Schwarzbrache mittels Sukzession 1.000 m², Bunt-
brache mittels Einsaat einer Kräutermischung 1.000 m²), als Lichtacker (doppelter Saatreihen-
abstand bei Getreide, konventionell 3.000 m², ökologisch 1.000 m²) oder als Grünlandbrache 
(1.000 m²) angelegt werden. Auf den Brachen wird eine Bearbeitung (u.a. Mahd, Umbruch, Ein-
saat) der Flächen im Zeitraum vom 01.04. bis 15.07. ausgesetzt.  

Die Suche nach geeigneten Ausgleichsflächen erfolgt in Abstimmung mit der Unteren Natur-
schutzbehörde. 

3 Bestandsbeschreibung:  

 

Bestand 2025: 

Fläche 1:  

Im Bestand handelt es sich um einen Acker ohne Beikräuter, es wird daher von einem konventi-
onell bewirtschafteten Acker ausgegangen. Westlich direkt angrenzend an die geplante Fläche 
befindet sich eine Wiese (Dauergrünland), südlich ein Grasweg, der augenscheinlich selten ge-
nutzt wird. Nördlich und östlich der Fläche grenzen Ackerflächen an, wovon auch die nahe Um-
gebung insgesamt geprägt ist. Bis auf wenige Einzelbäume sind im nahen Umfeld keine stören-
den Kulissen vorhanden. Eine temporärer Störung liegt jedoch in Form der westlich verlaufen-
den Straße vor. Großräumig sind weiter östlich mehrere Windräder vorhanden.  

Im Umfeld der Fläche wurden 2025 vier Brutreviere von Feldlerchen erfasst, siehe Abbildung 2.  

 
Abb. 2: Luftbild mit Flurstück 495 (orange), (GeoData Portal 2024) und geplanter Maßnahmenfläche (blau, 

Buntbrache auf Acker) mit erfassten Brutreviere der Feldlerche  
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Fläche 2:  

Im Bestand handelt es sich um eine Wirtschaftswiese. Es wird aufgrund des Arteninventars und 
des Mahdzeitraums von einer konventionell bewirtschafteten Wiese ausgegangen. 

Das Flurstück 374 wird von West, Nord und Ost von überwiegend asphaltierten Wegen einge-
fasst. Das Flurstück selbst wird westlich als Wiese genutzt, östlich als Acker. In der nahen Umge-
bung finden sich neben einzelnen Ackerflächen überwiegend Wiesenflächen.  

Der nördlich verlaufende Weg wird vermutlich von Spaziergängern genutzt, wobei jedoch nicht 
von einer starken Frequentierung ausgegangen wird. Die Gehölze in der nahen Umgebung sowie 
der westlich befindliche Geräteschuppen stellen keine erheblichen Kulissen dar. Weiträumig be-
finden sich südöstlich mehrere Windräder.  

Im Umfeld der Fläche wurden 2025 vier Brutreviere von Feldlerchen erfasst, siehe Abbildung 3.  

 

Abb. 3: Luftbild mit Flurstück (GeoData Portal 2024) und geplanter Maßnahmenfläche (grün, Grünland-
brache), erfasste Brutreviere der Feldlerche 

 

 

 

Fläche 3: ausstehend 

Fläche 4: ausstehend  

Fläche 5: ausstehend 
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4 Maßnahmenbeschreibung: 

 

Planung Buntbrache (auf Ackerflächen) – Fläche 1: 

Für die dauerhafte Etablierung eines Feldlerchenrevieres wird die Ackerfläche in eine mehrjäh-
rige Buntbrache umgewandelt. Auf 1.000 m² (mind. 20 m breit und 50 m lang) wird einmalig eine 
gebietsheimische Saatgutmischung mit geringem Gräseranteil und geringer Ansaatstärke ausge-
bracht, sodass sich ein lückiger Bestandscharakter entwickelt (Beispielsweise „01 Blumenwiese“ 
von Rieger-Hofmann, Blumen 100 %, 0,5 g/m²), 

Eine Bewirtschaftung und Befahrung der Fläche ist vom 01.04. bis zum 15.07. nicht zulässig, 
ebenso der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngung in diesem Zeitraum.  

Die dauerhafte Unterhaltung erfolgt durch einen Umbruch alle drei Jahre (Schwarzbrache ohne 
Einsaat, nur mit Umbruch). 

 

Planung Grünlandbrache - Fläche 2:  

Für die Anlage einer Grünlandbrache wird auf 1.000 m² durch Striegeln o.ä. eine lockere, lückige 
Grasnarbe geschaffen.  

Eine Bewirtschaftung und Befahrung der Fläche ist vom 01.04. bis zum 15.07. nicht zulässig, 
ebenso der Einsatz von Pflanzenschutzmitteln und Düngung in diesem Zeitraum.  

 

Planung Fläche 3, 4, 5:  

ausstehend 

 

Artenschutz: 

Die Bunt- und Grünlandbrachen sollen als Ersatzlebensraum für insgesamt 5 Feldlerchenreviere 
dienen, welche mit Umsetzung des geplanten Vorhabens verloren gehen.  

 

Schutzgebiete: 

Keine Betroffenheit 
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5 Bewertung: 

 

Die Bewertung der Maßnahmenwirkung auf Natur und Landschaft erfolgt gemäß der Ökokonto-
verordnung (ÖKVO) in Ökopunkten (ÖP) nach dem Flächenansatz. Die Zuordnung der Biotopty-
pen erfolgt nach LUBW 2018. 

 

Tab. 1: Eingriffsbemessung 

LfU-Nr. Bezeichnung Wertspanne 

in  ÖP/m²

ÖP/m² Fläche in 

m² / stck.

Flächenwert 

in ÖP

37.11
Acker mit fragmentarischer 

Unkrautvegetation
4-8 4 1.000 4.000

33.41 Fettwiese mittlerer Standorte 8-13-19 13 1.000 13.000

0 0

0 0

0 0

2.000 17.000

LfU-Nr. Bezeichnung Wertspanne 

in  ÖP/m²

ÖP/m² Fläche in 

m² / stck.

Flächenwert 

in ÖP

37.12 Acker mit Unkrautvegetation 12-23 12 1.000 12.000

33.41

Fettwiese mittlerer Standorte                      

(+ 2 ÖP Förderung Wiesenarten durch 

Zeitraum mit Nutzungsverzicht)

8-13-19 15 1.000 15.000

0 0

0 0

0 0

2.000 27.000

10.000

"Grünland- und Buntbrachen für Feldlerchen"

Bestand Biotope

Gesamt Bestand 

Planung Biotope

Gesamt Planung

Fläche 1 - Flst. 495

Fläche 2 - Flst. 374

Fläche 3 - Flst. (ausstehend)

Fläche 4 - Flst. (ausstehend)

Fläche 5 - Flst. (ausstehend)

Bilanz Planung - Bestand

Fläche 1 - Flst. 495

Fläche 2 - Flst. 374

Fläche 3 - Flst. (ausstehend)

Fläche 4 - Flst. (ausstehend)

Fläche 5 - Flst. (ausstehend)
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6 Bemerkung: 

 

Das Eintreten von artenschutzrechtlichen Konflikten gemäß § 44 BNatSchG sind bei Umsetzung 
der Maßnahme nicht zu befürchten.  

Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde über die Anerkennung der Flächen 1 und 
2 als artenschutzrechtliche Ausgleichsmaßnahmen nach § 44 BNatSchG für Feldlerchen ist er-
folgt.  

Eine Abstimmung mit der Unteren Naturschutzbehörde über die Anerkennung der Maßnahme 
zur Kompensation bauleitplanerischer Eingriffe in Natur und Landschaft ist noch nicht erfolgt. 

Die Ausgleichsflächen 3, 4 und 5 werden im weiteren Verfahren benannt.  

 




